
Preisangaben inkl. MwSt. (siehe auch Nr. 13 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH [im Nach-
folgenden „AGB” genannt]).

Für die Verwahrung und Verwaltung der im Fondsdepot außer-

teile von bis zu 3 verschiedenen Fonds/Teilfonds/Fondsanteil-
klassen im Fondsdepot verwahrt und verwaltet, beträgt das Ent-
gelt 25,00 EUR p. a.; werden am Stichtag Investmentanteile von
mehr als 3 verschiedenen Fonds/Teilfonds/Fondsanteilklassen

Stichtag für die Feststellung der Entgelthöhe ist bei
– unterjähriger Verbuchung zusätzlicher Investmentanteile

bzw. unterjähriger Eröffnung des Fondsdepots oder unterjähriger
Fortführung eines VL-Fondsdepots der letzte Bankarbeitstag des
Kalenderquartals, in dem die Verbuchung bzw. Eröffnung
oder Fortführung erfolgt ist,

– bereits zu Jahresbeginn bestehenden Fondsdepots der letzte

Kriterium für die Verschiedenheit eines Fonds/Teilfonds/einer
Fondsanteilklasse ist das Vorliegen einer eigenen ISIN [Interna-
tional Securities Identification Number (Internationale Wertpa-
pierkennnummer)].

Das Entgelt für das jeweils laufende Jahr wird Anfang Januar
erhoben. Bei unterjährig eröffneten Fondsdepots, bei unterjähriger
Verbuchung zusätzlicher Investmentanteile, unterjähriger Fort-
führung eines VL-Fondsdepots oder unterjährigen Wegfalls der

Abweichend zum Fondsdepot erhebt die Bank für die Vertragslauf-

Auszahlung per Verrechnungsscheck, telegrafische Überwei-
sung, Überweisung in Länder außerhalb der EU, Erstellung von
Duplikaten (je Duplikat), Bearbeitung von Postretouren*, Be-
arbeitung von Rücklastschriften*, Anschriftenermittlung*

jeweils 15,00 EUR

Auflistung von Umsätzen früherer Jahre je Kalenderjahr**,
Nacherstellen von Steuerbescheinigungen**, Bearbeitung von
Verpfändungen (ausgenommen Mietkaution)

jeweils 20,00 EUR

Abwicklung von Nachlässen, Einlieferung von effektiven
Stücken (je eingelieferte Gattung)

jeweils 50,00 EUR

Sollte der Bank auf ausdrücklichen Wunsch bzw. im mutmaß-
lichen Interesse des Kunden erheblicher Bearbeitungsaufwand
entstehen, so wird die Bank diesen Bearbeitungsaufwand mit
50,00 EUR pro angefangener Stunde in Rechnung stellen.

Sollte es im Zusammenhang mit Forderungen gegenüber dem
Kunden zu Zahlungsverzögerungen kommen, erhebt die Bank
für die Bearbeitung der 2. und 3. Mahnung* jeweils eine
Gebühr in Höhe von 5,00 EUR.

Die Bank weist darauf hin, dass dem Kunden über die im Preis-
und Leistungsververzeichnis bzw. in den AGB aufgeführten

Kosten hinaus noch weitere Kosten und Steuern entstehen kön-
nen, die nicht von der Bank gezahlt oder von der Bank in Rech-
nung gestellt werden.

Wichtige Hinweise

Die Bank erhält für ihre Dienstleistungen im Zusammenhang
mit dem Vertrieb und der Vermittlung von Fondsanteilen
neben der Provision gemäß Nr. 13 Absatz (1) Satz 1 der AGB
von den jeweiligen Fondsgesellschaften zeitanteilige Bestands-
vergütungen aus der der jeweiligen Fondsgesellschaft zuflie-
ßenden Verwaltungsvergütung oder sonstigen Bestandsvergü-
tung. Die Höhe dieser zeitanteiligen Bestandsvergütung wird
auf Grundlage des von der Bank verwahrten Anteilbestandes als
Prozentsatz des Anteilwertes berechnet und beträgt – je nach
Fondsgesellschaft und Investmentfonds – bis zu 1,9 % p. a. des
Anteilwertes.

Die Bank gewährt ihren Vertriebspartnern neben einer einma-
ligen Vergütung in Höhe von bis zu 100 % der ihr zustehenden
Provision nach Nr. 13 Absatz (1) Satz 1 der AGB zeitanteilige
Bestandsvergütungen für die Vermittlungsleistungen. Die Höhe
der zeitanteiligen Bestandsvergütung wird auf Grundlage des
von dem jeweiligen Vertriebspartner vermittelten Anteilbestan-
des als Prozentsatz des Anteilwertes berechnet und beträgt – je
nach Fondsgesellschaft und Investmentfonds – bis zu 1,5 % p. a.
des Anteilwertes. Darüber hinaus gewährt die Bank ihren Ver-
triebspartnern unter Umständen geldwerte Zuwendungen in
Form von Sachleistungen (z. B. Schulungen).

Nähere Informationen zu den von der Bank erhaltenen oder
gewährten Vergütungen bzw. Zuwendungen können bei der
Bank angefordert werden.

Die Annahmefrist für Wertpapieraufträge endet an jedem
Geschäftstag der Bank um 17.00 Uhr. Erfolgt der Eingang an
einem Geschäftstag nach diesem genannten Annahmezeit-
punkt, so gilt dieser Auftrag im Hinblick auf die Ausführungs-
fristen als am nächsten Geschäftstag zugegangen.

Geschäftstage der Bank sind alle Werktage mit folgenden Aus-
nahmen:
– Samstage
– 24. und 31. Dezember
– alle bundeseinheitlichen gesetzlichen Feiertage

Preis- und Leistungsverzeichnis (gültig ab 3. Januar 2011)

Dieses Entgelt wird nur erhoben, sofern der Kunde die Postretoure/Rücklastschrift/Anschriftenermittlung/Mahnung zu vertreten hat. Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass der Bank kein oder

Bei umfangreichen Auflistungen wird die Gebühr dem Aufwand entsprechend erhoben (je Stunde 50,00 EUR).

* 

**

Die Bank wirkt am Einlagensicherungsfonds des Bundesver-
bandes deutscher Banken e. V. mit und ist der Entschädigungs-
einrichtung deutscher Banken GmbH zugewiesen. Nähere
Informationen entnehmen Sie bitte Nr. 20 der AGB.

Sonstige Entgelte und Auslagen

Fondsdepot

zeit im Rahmen eines VL-Vertrages und VL-Anschlussvertra-
ges ein einmaliges Entgelt von 84,00 EUR, das nach Ablauf
der Sperrfrist oder im Falle einer vorzeitigen Verfügung über
den im Rahmen dieses VL-Vertrages erworbenen Bestandes fäl-
lig wird. Wird das VL-Fondsdepot anschließend fortgeführt, erhebt

VL-Fondsdepot

halb eines vermögenswirksamen Sparvertrages (im Nachfolgen-
den „VL-Vertrag“ genannt) oder Einsteiger-Depots verbuchten

Ablauf der Sperrfrist eines VL-Vertrages oder dem Wegfall der
Voraussetzungen für ein Einsteiger-Depot erhebt die Fondsdepot

Entgelt nach folgender Staffel: Werden am Stichtag Investmentan-

Bankarbeitstag des abgelaufenen Kalenderjahres.

die Bank jährliche Gebühren entsprechend einem Fondsdepot.

Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank” genannt) ein pauschales

Investmentanteile bzw. bei Fortführung des Fondsdepots nach

Voraussetzungen für ein Einsteiger-Depot wird das Entgelt für das
verbleibende Kalenderjahr anteilig pro angefangenem Monat
im ersten Monat des auf den Eröffnungs-, Verbuchungs- bzw.
Fortführungstermin folgenden Kalenderquartals erhoben.

Einsteiger-Depot
Abweichend zum Fondsdepot beträgt das Entgelt für ein Ein-
steiger-Depot 15,00 EUR p. a. Bei Wegfall der Voraussetzungen
für ein Einsteiger-Depot erhebt die Bank die Gebühren entsprech-
end einem Fondsdepot.

ein geringerer Schaden entstanden ist.

im Fondsdepot verwahrt und verwaltet, beträgt das Entgelt
45,00 EUR p. a.

Geldkonto
Die Kontoführung ist kostenlos. Die Führung eines Geldkontos
ohne Depot wird nicht angeboten.

Zinssätze für das Geldkonto
Die Zinssätze für EUR – Einlagen, für USD – Einlagen und für

www.fondsdepotbank.de entnehmen oder per Telefon erfragen.

geduldete Überziehungen darf die Bank jederzeit frei festlegen. 
Der Kunde kann den aktuellen Zinssatz dem Internet unter

Depotführungsentgelte/Zinssätze




